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Zur Ruhetagsfrage.

Über die Ruhetagsfrage der Holelangestellten,
welche Frage gegenwärtig zur Prüfung und
eventuellen Lösung bei einer vom Schweizer Hotelier-
Verein ernannten Spezialkonnnission anhängig ist,
hätten wir lieber Stillschweigen beobachtet, wenigstens
solange, als die Kominission ihr Votum darüber nicht
abgegeben. Wir sind jedoch von einem Vereinsmit-
gliede, welches sich sehr für die Frage interessiert,
ersucht worden, dieselbe zum Gegenstände einer
öffentlichen Besprechung zu wählen. Ohne also der
benannten Kommission in irgend welcher Weise
vorzugreifen, und nur unsere eigene Ansicht und
diejenige unseres Gewährsmannes tiher die Frage
kundgebend, treten wir auf den Gegenstand ein.

Vor drei Monaten noch waren in Angestelltenkreisen

die Ansichten über Einführung einer geregelten
Ruhezeit sehr getrennte, immerhin waren Anhaltspunkte

vorhanden, die darauf schliessen liessen, dass
die Wünsche seitens der Angestellten in sehr
bescheidenem Rahmen sich bewegen werden und die
somit den durchschlagenden Erfolg um so eher
gesichert haben würden. In erster Linie wollte mar.
von dem Verlangen einer regulären Ruhezeit während
der Hauptsaison zum vornherein abstrahieren, wie
man auch darauf hinzuweisen sich bemühte, dass es
nicht wohl angehe, von den Holeliers finanzielle
Opfer, durch Anstellung von Supplementspersonal zu
diesem Zwecke, zu verlangen. Auch schien es uns,
als ob man in würdiger Beratung der Dinge zu dem
Schlüsse gekommen sei, das Verlangen könne nicht
in Bausch und Bogen für alle Angestellten ohne
Ausnahme gestellt werden. So günstig der Eindruck war,
den diese Ansichten auf uns machten, so sehr
überraschte uns die Wendung, welche die Angelegenheit
in letzter Zeit genommen. Wenn man die diesbezügl.
Beschlüsse seitens eines der beiden in der Schweiz
bestehenden Angestelltenvereine durchliest, so

'
muss

man sich fragen, ob einlässliches Studium der Frage,
ob die richtige Würdigung unumslössliclier Verhältnisse

im Holelwesen diese Beschlüsse zur Reife
gebracht, denn ohne Umschweife wird nun einfach
verlangt, dass jedem Hotelangestellten wöchentlich

ein halber Ruhetag, von Mittags 2 Uhr bis andern
Morgens 6 Uhr, gewährt werde, und je alle 14 Tage
1—2 Stunden des Sonntag Vormittags. So
unbescheiden dieses Verlangen gegenüber den früher
gehegten Ansichten klingt, so verliert dasselbe doch an
Bedeutung, wenn man der berechtigten Vermutung
Raum lässt, dass sich die Petitionäre wahrscheinlich
auf den Standpunkt eines Advokaten gestellt haben,
der für seinen Klienten 100,000 Fr. Schadenersatz
verlangt, um wenigstens 10,000 Fr. für ihn
zugesprochen zu erhalten.

Wir können nämlich kaum glauben, dass man
vergessen habe, sich Rechenschaft abzulegen, in
welchem Lichte die Ruhetagsfrage gegenüber den
weiblichen Angestellten und den Lehrlingen, sowie
überhaupt den jiingern Angestellten gegenüber, erscheine.
Auch der wärmste Ruhetagsanhänger wird zugeben
müssen, dass ein Prinzipal dem Vater seines Lehrlings

gegenüber noch etwas mehr zu verantworten
hat, als nur über den Beruf selbst. Man wird ferner
zugeben müssen, dass es in Bezug auf das weibliche
Personal enger gezogener Grenzen bedarf, als
vielleicht einem Oberkellner oder Concierge gegenüber,
sowie auch niemand im Ernst bestreiten wird, dass
das jüngere Personal überhaupt bei derartigen
Bestimmungen wenn nicht—arsser Acht gelassen, so
doch nur teilweise mit einbezogen werden darf, im
Interesse des Hauses, mehr aber noch im Interesse
des jungen Geschlechts selbst.

Unser Gewährsmann erklärte uns, er werde nie
und nimmer dulden, dass seine weiblichen
Angestellten, sowie Lehrlinge und überhaupt das jüngere
Personal, über die Nachtessenzeit hinaus sich noch
ausser dem Hause befinden, trotzdem er selbst nichts
weniger als ein Gegner der angestrebten Ruhezeit sei.

Es hätte dieser Erklärung uns gegenüber nicht
bedurft, denn, selbst angenommen die Ruhetagsvorschrift

würde zum Gesetz, so würde sich unser
Gewährsmann bei Durchführung seines Prinzips noch
keineswegs gegen dasselbe Verstössen. Es wird
nämlich seitens der Angestellten viel über zu kurze
Nachtruhe geklagt; wir lassen diese Klagen gerne
zu Recht bestehen, insofern eben nicht, wie dies oft
geschieht, diese kurze Ruhe freiwillig noch mehr
verkürzt wird, dagegen würde unser Gewährsmann
gerade im Sinne des Gesetzes handeln, wenn er
seine Leute nach dem Nachtessen zu Bett schickte,
denn nie ruht der Mensch mehr, als wenn er —

schläft. Hierin liegt auch die einzig richtige
Interpretation der Ruhetagsfrage, soweit nämlich die Ruhe
über die Zeit von 2 Uhr Nachmittags bis Abends 6
oder 7 Uhr hinaus gehen soll.

Des Fernern werden sich die Hotels nie alle unter
einen Hut bringen lassen. Was in einem grössern
Etablissemente, welches das ganze Jahr geöffnet, mit
Leichtigkeit sich einführen lässt, zumal in demselben
sowieso die Angestellten während mindestens 9
Monaten des Jahres überzählig sind und oft nicht wissen,
in welchen Ecken sich drücken; was bei diesen Etab-
lissementen leicht geschehen kann, sagten wir, das
wird bei kleinern Hotels, wo nur 1 Kellner, nur
1 Portier etc. angestellt ist, geradezu unmöglich,
wenigstens in dem verlangten Maasse.

Wir heben diese Punkte hauptsächlich deshalb
hervor, damit man sich nicht zu hochgespannten
Erwartungen hingebe, um dann endlich enttäuscht
einsehen zu müssen, man habe sich von der Tragweite
des Verlangens zu wenig Rechenschaft abgelegt.

Im Übrigen wollen wir gerne annehmen, dass
es den Petitionären mit der richtigen Verwendung
der eventuell zugestandenen Ruhezeit Ernst sei,
obwohl es uns einige Mühe kostet, diesen Grundsatz
als unumstösslich anzuerkennen. Qui vivra verrat

Solidarity

Nous croyons le moment venu de definir une
bonne fois exaetement le mot solidarite, car ci et lä
on donne ä ce terme une interpretation qui vraiment
est un outrage aux sentiments qu'il represents.

II n'y a guere longtemps, e'etait aux environs de
Noel et du Nouvel-an, un certain nombre d'hötels
ont ete gratifies de cadeaux dont l'accuse de reception
avec remerciements, nous en sommes ä peu prös sür,
se trouve actuellement encore dans la bouteille ä

encre, et pourtant ces presents demontraient elo-
quemment jusqu'ä quel point la solidarite, cette vertu
tant recherchee et si rare, peut fleurir et fruetifier
au sein d'une seule et meme categorie de metier.
Qu'on nous permette done, au nom de tous ces
privileges, d'exprimer aux donateurs la reconnaissance
ä laquelle a droit leur „generosite". Cela fait, rentrons
dans le sujet que ces cadeaux nous inspirent.

Ueber Rioja Clarete
(Spanischer Medoc.)

Bei Gelegenheit einer meiner Reisen nach Andalusien

passierte ich die schönen Baskischen Provinzen,
wo ich bei der Station Miranda den hier noch kleinen
und bescheiden dahintliessenden Ebro überschritt, der
sich mir an der Ostküste bei seiner Mündung als
ein gewaltiger Strom in der herrlichsten südlichen
Landschaft gezeigt hatte. Ich erinnerte mich dabei
eines vorzüglichen, würzigen Weines, den ich dort
am entternten Ende des schönen Ebro getrunken
hatte, und hier machte sich neuerdings die Fruchtbarkeit

seiner Ufer geltend, indem mir ganze mit
\\ ein beladene Eisenbahnzüge begegneten, die, wie
ich erfuhr, nach Bordeaux unterwegs waren. Ich
sagte mir, wenn die oberen Ebro-Weine speciell für
den Bordeaux-Markt gesucht werden, so müssen sie
in einem besonders verwandtschaftliehen Verhältnis
zu denjenigen des Medoc stehen, und diese Ansicht
wurde mir nicht nur auf Erkundigungen hin bestätigt,

sondern ich überzeugte mich durch Probieren derWeine
selbst von deren frappanter Aehnlichkeit mit gutem
Bordeaux.

Der genaue Name der betreffenden Landschaft
heisst Rioja (spr. Riocha), was eine Zusammenziehung
ist von Rio Oja, eines Zuflusses des Ebro, und womit

nun der ganze District, dessen Mittelpunkt die
alte Stadt Haro ist, belegt wird. Die Rioja-Weine
hatten schon vor der Epoche, in welcher sie vom
Auslande gesucht wurden, in Spanien einen Ruf für
ihre Güte, und dem englischen Blatt „ Wine Trade
Review" zufolge bahnten die Verwüstungen der
Phylloxera im Bordelais hauptsächlich ihnen den
Weg über die Landesgrenze, wobei sie freilich unter
Abstreifung des eigenen heimatlichen Namens mit
fremden Bezeichnungen den Weg in die Welt
einzuschlagen hatten.

Es ist unbestrittene Thatsache, dass die klassierten
edlen Gewächse des Medoc an den richtigen Quellen
jetzt noch so gut wie früher in ihrer vollen Reinheit
erhältlich sind (ein entsprechender Preis muss
selbstverständlich bezahlt werden), doch machen nicht diese
Sorten die Hauptmasse des Bordeaux-Handels aus,
sondern die mittleren und ordinären Qualitäten, welche
dem grossen Publikum vermöge ihres niedrigen Preises
zugänglich sind. Wie nun in Folge der Phylloxera
die eigene Produktion des Bordelais nicht mehr
ausreichend war, so sah man sich nach einem passenden

Ersalzwein um, der möglichst die nämlichen
Eigenschaften der Bordeaux-Weine habe, und fand seine
Anforderungen am besten verwirklicht in den rothen
Gewächsen der Rioja.

Jung sind die Rioja-Weine etwas rauh und streng,
entwickeln aber mit dem Lager feine Körperfülle und
Aroma. Der Boden, steinig und kalkig, ist für die
Weinkultur von grosser Güte und zur Erzeugung
eines edlen Weines sehr geeignet; freilich kommen
auch bisweilen Frühjahrsfröste vor, welche dem
Jahresergebnis bedeutenden Eintrag thun, doch sind
die Fehljahre infolge von anhaltendem Regen und
Nässe, wie im Medoc, hier unbekannt.

Ausser meinen durch eigene Anschauung erhaltenen

Eindrücken und Erfahrungen kann ich mich in
der allgemeinen Berichterstattung den Angaben der
englischen „ Wine Trade Review" anlehnen, da
dieselben mit den persönlich erhalten Daten
übereinstimmen. Danach wird ein Mitteljahresertrag der
Rioja auf ca. 1,200,000 Hektoliter angegeben, wovon
weitaus die Hauptmasse rotes Gewächs ist. Weisse
Weine werden in der Gegend wenig produziert, auch
kommen dieselben in der Qualität den roten nicht
nach, obschon sie in anderer Beziehung Eigenschaften
besitzen, durch welche sie die Aufmerksamkeit
französischer Schaumweinfabrikanten auf sich gezogen
haben; die feinen weissen Rioja-Weine hingegen
besitzen im Alter eine grosse Aehnlichkeit mit franz.
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